
614 Miszellen

Exempla in erster Linie landwirtschaftliche Gesichtspunkte für die Aufbewah­
rung dieser Geräte ergeben, während etwaigen militärischen nur eine ganz 
untergeordnete Bedeutung zukam.

Ebenfalls militärische Aufgaben spricht Verhein dem Solarium ad dispen­
sandum zu90). Dieser befindet sich in Annappes über dem steinernen Tor (porta 
lapidea), und auf den Höfen II und III befinden sich Tore aus Holz, et desuper 
solaria. Über Söller liegen viele Nachrichten vor91); offensichtlich handelt es 
sich meist um ein oberes Stockwerk92). Zwecken der Mahlzeiten und des Schla­
fes mochten die unmittelbar mit der sala regalis verbundenen Söller dienen93). 
In der Pfalz zu Aachen konnte man von dem Solarium, das die Basilica umgab, 
auf das königliche Gefolge hinabschauen94), und quasi latenter konnte Karl 
auch von seinem weltlichen Bau aus per cancellos solarii alles sehen. Das ge­
schmückte Aussehen solcher Söller deutet auf repräsentative Zwecke hin. Welche 
Funktion soll aber der Söller über der Toreinfahrt erfüllen? Die Pfalzen­
forschung hat ergeben, daß wahrscheinlich ganz ähnliche Söller (ahd. ûfhûse) 
auch über den repräsentativen Toreinfahrten von Aachen und Ingelheim 
lagen95); man denkt dabei an eine gewisse Analogie zu der berühmten Lorscher 
Torhalle. Auch zeigen zeitgenössische Handschriften den Söller über Toren 
angebracht96). Wenn dabei der Gedanke an richterliche Aufgaben, die die 
Könige in diesen Gebäuden wahrnahmen, aufkommt, so ist das naheliegend97). 
Nicht nur die Bibel kennt das Gericht am Tore; auch in Tournai gab es im 
Mittelalter eine porta mallorum98); vor allem aber sei auf die Aussage Otfrids 
von Weißenburg hingewiesen. Danach war der Söller (praetorium) der Ge­
richtssaal des Pilatus: Giang Pilatus uuidari / mit imo tho in then Solari, / 
sprah mit imo langox er suorgeta thero thingo99). Was hat aber das Solarium 
ad dispensandum mit Rechtsprechung zu tun? Verhein dachte bei dispensare an 
„austeilen“, „verteilen“, vielleicht auch „verwalten“ und „haushalten“, und 
entschied sich schließlich dafür, daß „Befehle einer Verteidigung des Hofes oder 
Geschosse nach allen Seiten verteilt worden“ seien. Legt man für das dispensare 
das althochdeutsche Interpretament spentan zugrunde100), so wage ich nicht zu 
beurteilen, ob die Sprache damals bildhaft genug war, an eine „Spende“ von 
Befehlen oder Wurfgeschossen zu denken. Die Betrachtung der bekannten 
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